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Geschäftsbereich / Fachbereich 

Fachbereich 21 - Bauleitplanung 

Az.: 610/11-21/Mü 

Sachbearbeiter 

Frau Münch 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Bauausschuss 05.04.2022 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bebauungspläne Nrn. 189 + 190/GAUTING "Am Patchway-Anger" Nord + Süd; frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange 
 
Anlagen: 

211202_GAU_BP 189_Plan und Festsetzungen TÖB FINAL 
211202_GAU-BP_189_Begründung TÖB FINAL 
211202_GAU-BP_190_Begründung TÖB FINAL 
211202_GAU-BP_190_Plan und Festsetzungen TÖB FINAL 

 
 
Sachverhalt: 

 
Nach durchgeführtem städtebaulichem Wettbewerb und Rahmenplanverfahren hatte der Bauaus-
schuss am 08.10.2019 einen Aufstellungsbeschluss für die Bebauungspläne Nrn. 189/GAUTING 
und Nr. 190/GAUTING gefasst. 
 
Am 27.07.2021 wurde dazu ein städtebauliches Konzept als Basis für die Bebauungspläne be-
schlossen. Dieses Konzept wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit am 
20.10.2021 in einer Informationsveranstaltung im Rathaus vorgestellt. 
Vorträge und sämtliche Unterlagen standen zudem auf der Homepage der Gemeinde zu Verfügung. 
 
Während der Veranstaltung sowie bis einschließlich 20.11.2021 konnten Anregungen zum städte-
baulichen Konzept abgegeben werden. 
 
Diese Anregungen werden nun im Einzelnen bzw. sofern Anregungen mehrfach kamen zusammen-
gefasst, abgebildet und darüber beschlossen: 
 

1. „Ich wünsche mir, dass das geplante Bauprojekt in naher Zukunft umgesetzt wird. Bezahlba-
rer Wohnraum in Gauting ist für mich und meine Familie von großer Bedeutung. Mir sagt 

das Konzept der Mobilität, der guten Nachbarschaft und der Nachhaltigkeit sehr zu.“ 
 

Anmerkung der Verwaltung: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Eine Familie wünscht sich eine bezahlbare 3-4 Zimmer-Wohnung / Haus mit offener Küche 

und kleinem Garten. 
 

Anmerkung der Verwaltung: Bezahlbarer Wohnraum wird an mehreren Stellen im Gebiet 
entstehen, auch 3-4 Zimmer-Wohnungen / Häuser, auch mit Gartenanteil. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
3. Die Begrünung, soziale Kommunikation, „Autos bleiben außen“, Einfahrt der Tiefgaragen an 

den Rändern wird positiv gesehen. 
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Die Höhe der höchsten Gebäude zerstört Gautings charakteristische Architektur wie auch 

der Sontowski-Komplex. 
 
Anmerkung der Verwaltung: Durch eine Vielzahl von Bebauungsplänen wird die für Gauting 
charakteristische Architektur mit Einzel- und Doppelhäusern mit Vor- und Hintergärten ge-
schützt. Diese Art von Architektur ist jedoch nicht für die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum geeignet.  
Eine bedeutende Aufgabe der Gemeinde ist die Schaffung von Wohnraum für alle Bevölke-
rungsschichten. Diese Aufgabe kann bei immer weiter steigenden Bau(land)preisen und we-
nigen verfügbaren Flächen im Gemeindegebiet nur durch Mehrfamilienhäuser mit mehreren 
Geschossen gelöst werden. Die im Konzept enthaltenen Höhenentwicklungen werden in 
städtebaulicher Hinsicht als vertretbar angesehen.  
Die Gemeinde hält am städtebaulichen Konzept in Bezug der Höhenentwicklung fest. 
Die sonstigen Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
4. Es wird ein höherer Stellplatzschlüssel verlangt mit Hinweis auf die Situation in der Schr-

impf-straße. 
Ein weiterer Einwender verlangt einen höheren Stellplatzschlüssel mit Hinweis auf Parkprob-
lemen im Umfeld von sozial gefördertem Wohnraum. 

 
Anmerkung der Verwaltung: Die Erfahrungen der am Projekt beteiligten Träger des sozial 
geförderten Wohnraums zeigen, dass in anderen Fällen häufig der vorhandene Parkraum in 
den Tiefgaragen wegen zusätzlicher Kosten nicht angemietet wird, wohingegen das Parken 
auf der Straße nichts kostet. Dieses Problem soll im Plangebiet vermieden werden, indem 
Wohnungen nur mit Stellplatz angemietet werden können.  
 
Die Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Ein Mobilitätskonzept soll da-
her die Mobilität der Bewohnerinnen nicht einschränken, sondern eine Vielzahl an Mobilitäts-
elementen anbieten. Dazu gehören eine verbesserte Infrastruktur für zweiradbasierte Fort-
bewegungsmittel, eine zukunftsfähige E-Ladeinfratsruktur und ein vielfältiges Angebot an 
Fahrzeugen zur gemeinschaftlichen Nutzung, also Car- und Bikesharing.  
 
Herausragende Eigenschaften bietet in diesem Zusammenhang das E-Lastenfahrrad, das 
aufgrund seines hohen Preises ein sehr beliebtes Sharing-Fahrzeug ist.  Es bietet sich an für 
den Transport von Kindern in den Kindergarten oder aber auch für die Einkäufe des tägli-
chen Bedarfes. Die Nähe zur Nahversorgungseinrichtung spielt hier eine wesentliche Rolle, 
den Alltag auch ohne den privaten PKW zu bewältigen.  
 
Grundsätzlich muss das gesamte Angebot an zukunftsfähiger Mobilität gut kommuniziert 
werden. Die neuen BewohnerInnen müssen weit vor ihrem Umzug wissen, welche alternati-
ven Möglichkeiten der Fortbewegung es gibt. Eine Lebensumbruchphase wie der Umzug in 
eine neue Wohnung führt dazu, dass sich die zukünftigen BewohnerInnen Gedanken über 
ihre eigene Mobilität machen. Letztlich kommt der ein oder andere Haushalt zu dem Schluss, 
dass er im zukünftigen Patchway-Areal auf den Zweitwagen verzichten kann.  
 
Zudem haben die Bauherren Verband Wohnen Starnberg und das Katholische Siedlungs-
werk mehrfach betont, dass in ihren Bestandsquartieren ein Stellplatzschlüssel von 0,8 auch 
ohne Mobilitätskonzept ausreichend ist.  
 
Insofern spiegeln die Stellplatzschlüssel vom 1,0 bzw. 0,8 den PKW-Stellplatzbedarf gut 
wieder. 
 

Anmerkung der Verwaltung: 
Die Gemeinde hält am Stellplatzschlüssel im Zusammenhang mit dem Mobilitätskon-
zept fest. 
 

5. Ein Stellplatzschlüssel von mindestens 1,0 wird als erforderlich angesehen, 0,8 würde zu 
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zusätzlichen 170 Fahrzeugen ohne Stellplatz führen. 
 

Anmerkung der Verwaltung:  
Im gesamten Gebiet (Teil Nord und Süd) sind insgesamt ca. 190 geförderte bzw. preisge-
dämpfte Wohnungen geplant. Bei einem Ansatz von 1,0 St/WE ergibt sich ein Bedarf von 
190 St, bei 0,8 ein Bedarf von 152, also lediglich 28 Stellplätze weniger. Dieser geringere 
Bedarf ist nach den bisherigen Erfahrungen (vgl. sogleich) realistisch, vor allem im Zusam-
menhang mit dem Mobilitätskonzept. Für die sonstigen Wohneinheiten gilt der Schlüssel von 
1,0 St/WE.  
 
Der Stellplatzschlüssel wurde differenziert: Bei freifinanzierten Wohnungen 1,0, bei geförder-
tem Wohnraum 0,8. Der geförderte Wohnraum richtet sich an Bevölkerungsgruppen mit 
niedrigem Einkommen. Hier ist mit einer geringeren Anzahl an KFZ/Haushalt zu rechnen. Die 
Lage in Gauting in Verbindung mit den Angeboten des täglichen Bedarfs im Quartier und 
dem Mobilitätskonzept sind zusätzliche Aspekte bei der Festlegung des Schlüssels. 
Siehe auch 4. zum Mobilitätskonzept und Stellplatzschlüssel 
Der Einwand wird nicht berücksichtigt. 
 
Eine Geschossfläche von 10.000 m²wird als Maximum gesehen, alles andere sei zu viel. 

 
Anmerkung der Verwaltung:  
Hier ist nicht erkennbar, ob die Geschossfläche von „10.000“ für Nord, Süd oder beides gel-
ten soll. Bereits nach dem bestandskräftigen Bebauungsplan Nr. 100/GAUTING war im Nor-
den eine GF von ca.17.500 m²(Gewerbe) und im Süden von ca. 13.800m² (Wohnen) maxi-
mal zulässig. 
Das gewünschte Maximum von 10.000 m2 GF wäre ein Baurechtsentzug, der gerechtfertigt 
werden muss. Tatsächlich sprechen hier aber die städtebaulichen Belange – Schaffung von 
dringend benötigtem und bezahlbarem Wohnraum – für die Ausweisung einer höheren Bau-
dichte. Für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist es zudem erforderlich sehr wirt-
schaftlich zu bauen, was auch ein mehr an Geschossfläche pro qm Grundstück bedeutet als 
in einer Einfamilienhaussiedlung. 
 
Die Gemeinde hat sich im bisherigen Planungsprozess intensiv mit dem Thema der Dichte 
und der Größenordnung der neuen Bebauung, hierbei auch mit der Geschossfläche, be-
schäftigt. Im Kontext zu den weiteren Aspekten und Zielsetzungen im sozialen und ökologi-
schen Bereich wurde die im Vorentwurf dargestellte Größenordnung als erforderlich, aber 
auch vertretbar und angemessen angesehen. 
Der Einwand wird nicht berücksichtigt. 

 
„Begrünte Dächer tragen nicht zur Artenvielfalt bei!!“ 

 
Anmerkung der Verwaltung: Es ist richtig, dass nicht jedes begrünte Dach zur Artenvielfalt 
beiträgt. Mit Blick auf das Rathausdach lässt sich aber aus Sicht der Verwaltung feststellten, 
dass es doch erstaunlich ist, was auf dem Dach wächst, was nicht gepflanzt / gesät wurde 
und welche unterschiedlichen Insekten / Vögel sich dort aufhalten. Bei entsprechender fach-
licher Planung und konstruktiver/materieller Ausbildung der Flachdächer entstehen extensive 
Begrünungen, die einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz, zum Mikroklima, zur Vermei-
dung von Überhitzung der Räume im Sommer und zum Regenwassermanagement liefern. 
Die Begrünung trägt zu einem ökologischen Ausgleich der Bebauung / der Versiegelung von 
Böden im Bereich der Bebauung bei und dient einer städtebaulich positiven Gestaltung und 
„Durchgrünung“. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

 
6. Mehrere Anwohner von Hildegard-/ Hiltlstraße und Gartenpromenade: 

Eine fußläufige Einkaufmöglichkeit wird positiv gesehen. 
Es besteht jedoch die große Sorge, dass wegen des Einzelhandels am Patchway-Anger der 
Verkehr in diesen Wohnstraßen massiv zunehmen wird; die Anwohner wünschen sich Ver-
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kehrsberuhigung z.B. durch die Einrichtung von Spielstraßen. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Verkehrsmengen des bereits bestehenden Baurechts auf dem Gelände wurden im Ver-
gleich zur neuen Planung untersucht. Hierbei wurde auch die Ansiedlung eines Supermark-
tes berücksichtigt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Verkehrsmengen nur in sehr ge-
ringem Umfang zunehmen werden, z.B. im Bereich der Ammerseestraße um ca. 1%.  
Grundsätzlich liegen Hildegard-/ Hiltlstraße und Gartenpromenade außerhalb des Geltungs-
bereiches des „Patchway-Angers“ so dass im Bebauungsplan dafür keine Regelungen ge-
troffen werden können. 
Insofern kann die Anregung hier nicht berücksichtigt werden. 

Die Gemeinde Gauting hat ein Verkehrsmodell beauftragt, worin auch zukünftige Verkehrs-
ströme und anderweitige Verkehrsberuhigungs- und Verkehrsvermeidungsmaßnahmen be-
rücksichtigt werden. Dieses ist jedoch Gegenstand in weiteren Beratungen des Gemeindera-
tes. 
Der Wunsch der Anwohner nach Verkehrsberuhigung muss zudem mit Fachbehörden abge-
stimmt werden und ggfs. sind Planungen, bauliche Maßnahmen und dafür Haushaltsmittel 
erforderlich.  

 
7. Anwohner der Ammerseestraße wünschen sich Tempo 30 auf der Ammerseestraße. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Gemeinde Gauting hat ein Verkehrsmodell beauftragt, worin auch zukünftige Verkehrs-
ströme und anderweitige Verkehrsberuhigungs- und Verkehrsvermeidungsmaßnahmen be-
rücksichtigt werden. Dieses ist jedoch Gegenstand in weiteren Beratungen des Gemeindera-
tes. 
Der Wunsch der Anwohner nach Verkehrsberuhigung muss zudem mit Fachbehörden abge-
stimmt werden und ggfs. sind Planungen, bauliche Maßnahmen und dafür Haushaltsmittel 
erforderlich. 
Die Anregung kann im Bebauungsplan keine Berücksichtigung finden, allerdings ist ein 

nahezu flächendeckendes Tempo 30 ein langfristiges Ziel der Gemeinde. 
 

8. Für die Ammerseestraße wird beidseits ein Radweg gewünscht, wobei die Ausfahrten der 

Tiefgaragen / des Supermarktes kritisch gesehen werden. 
 

Anmerkung der Verwaltung:  
Für das Mobilitätskonzept des Quartiers spielen Fuß- und Radverkehr eine wichtige Rolle. 
Aus diesem Grund hat sich der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss bereits mit einer 
Querungshilfe / Bedarfsampel und Fahrradschutzstreifen befasst. Die dazu entwickelte Pla-
nung wurde bereits dem Staatlichen Bauamt als Straßenbaulastträger vorgelegt und bespro-
chen. In weiteren Schritten soll an der Ammerseestraße eine für alle Verkehrsteilnehmer s i-
chere Lösung für eine gute Verkehrsanbindung gefunden werden. 
Auch die Ausfahrten der Tiefgaragen / des Supermarktes an der Ammerseestraße werden 
dabei geprüft. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
Es wird nachgefragt, ob am Supermarkteingang ausreichend Platz für Rad-Abstell-Anlagen 
eingeplant ist. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Für den Bereich des nördlichen Patchway-Angers ist ein Vorhaben- und Erschließungsplan 
vorgesehen. Im weiteren Verfahren werden dazu konkretere Planungsunterlagen vorgelegt, 
in denen ausreichend Rad-Abstell-Plätze am Supermarkteingang vorgesehen werden müs-
sen. Diese Planungen sind dann mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan rechtlich gesi-
chert. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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9. Anwohner der Pötschenerstraße sehen den zusätzlichen Verkehr kritisch und wünschen sich 
eine Gesamttiefgarage mit Zufahrt von der Ammerseestraße mit ausreichendem Lärm-
schutz. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Ein solcher Wunsch wurde bereits frühzeitig mit den Bauträgern des Patchway-Angers be-
sprochen. Aus vielen verschiedenen Gründen wurde dieser Wunsch jedoch abgelehnt. 
Letztendlich ausschlaggebend war jedoch die fachliche Beratung im Rahmen der Verkehrs-
untersuchung und -prognose mit der Empfehlung, die Verkehrsströme zu verteilen. 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt.  

 
Der Lärm- und Blendschutz im Bereich der Tiefgaragenabfahrten wird durch ein entspre-
chendes Gutachten betrachtet und entsprechende Festsetzungen und Hinweise werden im 
weiteren Verfahren in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
10. Anwohner der Danziger Straße wünschen sich  

- ausreichend Parkplätze, 
- die Danziger Straße als Spielstraße, 

- die Optimierung der Verkehrsführung der Ammerseestraße  vom Penny-Kreisel 
bis hinter die Bahnunterführung, 

- mehr Querungshilfen oder Ampeln auf der Ammerseestraße. 

 
Anmerkung der Verwaltung:  
Für die sozial geförderten Wohnungen ist ein Stellplatzschlüssel von 0,8 vorgesehen, zu-
sätzlich soll das Mobilitätskonzept die Verkehrswende – weg vom Zweitfahrzeug – unterstüt-
zen. Siehe auch 4. zu Mobiliätskonzept und Stellplatzschlüssel 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
Verkehrsberuhigung durch Spielstraßen s.o. 6. 
 
Im Gespräch mit dem staatlichen Bauamt wurde die Gemeinde Gauting gebeten, eine Pla-
nung für den Aus- /Umbau der Ammerseestraße vom Penny-Kreisel bis hinter die Bahn-
Unterführung vorzulegen. Diese Planung wurde von der Gemeinde bereits an ein Fachbüro 
vergeben.  Die Optimierung der Verkehrsführung für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer 
sowie eine Querungshilfe sind auch Ziel der Gemeinde. 
Die Anregung kann nicht innerhalb des Bebauungsplans berücksichtigt werden, die 

Optimierung der Verkehrsführung auf der Ammerseestraße einschließlich Querungen ist al-
lerdings ein langfristiges Ziel der Gemeinde. 

 

 
11. Ein Anwohner der Danziger Straße stellt die Anzahl der prognostizierten Bewohner des 

Quartiers in Frage, man müsse aufgrund der angespannten Lage z.B. mit 2 Bewohnern in 
einem 1-Zimmer-Appartment rechnen. 
Zudem müsse mit 2 Pkws pro Wohneinheit gerechnet werden – der Stellplatzschlüssel von 
0,8 – 1,0 reiche deshalb nicht, 2,0 sei erforderlich plus ausreichend Stellplätze für Kindergar-
ten und Supermarkt. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Im Quartier soll eine Bandbreite von verschiedenen Wohnungszuschnitten errichtet werden 
von Apartments bis zu Atriumhäusern, sozial gefördert und auch für den freien Wohnungs-
markt.  
Der Ansatz zur Berechnung der Bewohner wurde intensiv betrachtet und mit den Fachleuten 
und Wohnbauträgern abgestimmt. In den Ansatz der Wohnfläche pro Kopf, der der Berech-
nung zu Grunde liegt, wurden Aspekte wie die Förderrichtlinien, die Erfahrung der beteiligten 
Wohnbauträger oder die Mischung an verschiedenen Wohnformen einbezogen. Der Ansatz 
für das Quartier in Gauting liegt bei 37 qm/ Bewohner. Der Durchschnitt in Gauting liegt bei 
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52 qm/ Bewohner. (Statistik kommunal, Bayr. Landesamt für Statistik) 
Im städtebaulichen Konzept wurde für den sozial geförderten Wohnraum ein Stellplatz-
schlüssel von 0,8 beschlossen, da zusätzlich über das Mobilitätskonzept die Verkehrswende 
– weg vom Zweitfahrzeug – unterstützt wird.  
Siehe auch 4. zu Mobilitätskonzept 
Für den Kindergarten und den Supermarkt sind Stellplätze nach der Stellplatzsatzung der 
Gemeinde erforderlich. 
Die Anregung wird bezüglich der Kindergarten- und Supermarktstellplätze berücksich-
tigt. 
 

 
Der Zustand hinsichtlich Breite und Ausbau aller Zufahrtsstraßen rund ums Quartier in-

klusive der Hauptzufahrt Ammerseestraße sei nicht ausreichend für die zusätzliche Ver-
kehrsbelastung, es wird eine Ableitung des Verkehrs über die Unterbrunner Straße ins Zent-
rum sowie Einbahnstraßenregelungen in den umliegenden Straßen vorgeschlagen. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Das Verkehrsgutachten hat die Leistungsfähigkeit der betroffenen Straßen überprüft und für 
ausreichend befunden. 
Zudem hat die Gemeinde Gauting ein Gesamtverkehrskonzept beauftragt, worin auch zu-
künftige Verkehrsströme berücksichtigt werden. Dieses ist jedoch Gegenstand in weiteren 
Beratungen des Gemeinderates. 
Des Weiteren wird das Staatliche Bauamt langfristig die Ammerseestraße ausbauen, dabei 
werden auch die Kreuzungsbereiche überprüft. 
Die Anregung wird innerhalb des Bauleitplanverfahrens nicht berücksichtigt. 

 
Für den Kindergarten wird eine unabhängige Vorfahrt mit extra Park- und Haltemög-
lichkeiten vorgeschlagen. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Dieser Wunsch wurde dem Bauträger bereits frühzeitig vorgetragen. Südlich des Kindergar-
tens wurden ausreichend Flächen für ein sicheres Bringen und Holen zu Fuß und mit dem 
Rad vorgesehen. Eine unabhängige Vorfahrt auf dem Parkplatz oder in der Tiefgarage ist 
noch nicht festgelegt. 
Die Anregung wird berücksichtigt.  

 
Für die Bushaltestelle wird eine separate Haltebucht zugunsten des fließenden Verkehrs 

auf der Ammerseestraße vorgeschlagen. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Planung der Bushaltebucht wird in Abstimmung mit den zuständigen Behörden vorge-
nommen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
Von einer Ampelanlage zur Ein- und Ausfahrt aus dem Quartier wird dringend abgeraten zu-
gunsten eines fließenden Verkehrs auf der Ammerseestraße. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Eine solche Ampelanlage ist nicht vorgesehen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
12. Eine Wohnfläche von 37 qm pro Person im Quartier wird bezweifelt, im sozialen Woh-

nungsbau sei dies vermutlich weniger. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Der Ansatz zur Berechnung der Bewohner wurde intensiv betrachtet und mit den Fachleuten 
und Wohnbauträgern abgestimmt. In den Ansatz der Wohnfläche pro Kopf, der der Berech-
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nung zu Grunde liegt, wurden Aspekte wie die Förderrichtlinien, die Erfahrung der beteiligten 
Wohnbauträger oder die Mischung an verschiedenen Wohnformen einbezogen. Der Ansatz 
für das Quartier in Gauting liegt bei 37 qm/ Bewohner. Der Durchschnitt in Gauting liegt bei 
52 qm/ Bewohner. (Statistik kommunal, Bayr. Landesamt für Statistik) 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.  

 
13.  Grundsätzlich wird die Planung der sozial-ökologischen Mustersiedlung „Am Patchway-

Anger“ begrüßt. 
Es sollten noch offene Fragen konkretisiert werden: 
I. In welcher Form soll auf dem gemeindlichen Grundstück bezahlbarer Wohnraum entste-
hen? Einfamilienhäuser entsprechen nicht diesem Ziel. 
a) Beim Einheimischenmodell wird der Kauf von Haus/Wohnung öffentlich gefördert, nach 

10 Jahren schon können diese aber zum marktüblichen Preis wiederverkauft werden. 
Dieses Modell wird abgelehnt, da auf Dauer kein bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird 
und der öffentliche Zuschuss in Kürze verpufft. 

b) Ein genossenschaftliches Modell – allerdings auf Erbpacht – hat den Vorteil einer flexib-
leren Mieterstruktur und das Grundstück bleibt im Besitz der Gemeinde. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Über die Verwendung des Gemeindegrundstückes hat der Gemeinderat in der Sitzung am 
22.03.2022 beraten und es stehen weitere Beratungen dazu an.  
 
II. Zum Mobilitätskonzept der Siedlung gehört, dass Radwegeverbindungen optimiert werden 
sollen. Angedacht ist u.a. ein Radschutzstreifen und Fußwege entlang der Ammerseestra-
ße, außerdem eine Bushaltestelle. Konsequenz: Über 30 bestehende Bäume mit Grün-
streifen und die zusätzlich geplanten knapp 20 Bäume würden gefällt bzw. in Abweichung 
vom Plan überhaupt nicht gepflanzt. Weiterhin entfällt die bisherige Versickerung des Nie-
derschlagswasser, es muss eine aufwändige Entwässerung gebaut werden. Andere Lö-

sung? 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Verkehrsplanung mit Versiegelung in Konkurrenz zur Grünplanung mit guter Versicke-
rung ist ein Problem, das noch mit mehreren Beteiligten gelöst werden muss.  
Die Anregung wird beachtet. 

 
III. Es werden realistische Einwohner-Zahlen erwartet, keine pauschalen Landesdurch-

schnitte. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Da die einzelnen Bauträger noch keine konkrete Baugenehmigungsplanung vorgenommen 
haben, ist die genaue Anzahl der Wohnungen und damit eine konkretere Anzahl von zu er-
wartenden Einwohnern noch nicht bezifferbar. 
Insbesondere ist der südliche Bebauungsplan ein „Angebotsbebauungsplan“ – die konkrete 
Genehmigungsplanung erfolgt üblicherweise erst nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens. 
Je weiter der Planungsstand ist, desto konkreter können Einwohnerzahlen prognostiziert 
werden. 
Die Anregung wird berücksichtigt.  

 
IV. Städtebaulicher Aspekt Gebäudehöhe: Die geplante Siedlung stellt mit teilweise 5-
geschossigen Bauten eine Ausnahme innerhalb des bestehenden Wohngebietes dar – 
15,5m Gebäudehöhe, Flachdach in voller Geschosshöhe plus Aufbau für Technik (Aufzug)! 
In der relevanten Nachbarumgebung gibt es im Bestand nur ein Haus mit 5 Geschossen an 
der benachbarten Danziger Straße. Dieses Gebäude weist jedoch mit der für die Bauzeit und 
für den sozialen Wohnungsbau typischen geringen Gebäudehöhe und einem Flachdach oh-
ne Aufbauten eine deutlich geringere Gebäudehöhe auf. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
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Das durch den städtebaulichen Wettbewerb und die Weiterentwicklung vorliegende Konzept 
wurde hinsichtlich der Höhenentwicklung mehrfach diskutiert und die Geschossigkeit in Fol-
ge an verschiedenen Punkten in Rücksichtnahme auf die Umgebungsbebauung angepasst. 
Weitere Reduzierungen von Geschossen vorzunehmen, würde eine sehr deutliche Abwei-
chung vom Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs bedeuten sowie dazu führen, 
dass die gewünschten sozialen und ökologischen Elemente nicht wirtschaftlich umsetzbar 
sind. Das Nebeneinander der verschiedenen Siedlungsstrukturen an dieser Stelle wird im 
Rahmen der Abwägung verschiedener Belange als vertretbar angesehen. 
Im Bebauungsplan sollen maximale Höhen für die Gebäudeteile geregelt werden. Die einzu-
haltenden Abstandsflächen gegenüber der Nachbarbebauung richten sich nach der Satzung 
der Gemeinde, die größere Abstände als die bayernweit geltende Bauordnung sichern.  
Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. 

 
V. Ökologische Aspekte, wie z.B. die alternative Energieversorgung werden sehr begrüßt. 
Über die zeitliche Realisierung der angedachten Versorgung mit Geothermie wurden bisher 
keine Angaben gemacht. In welchem Stadium befindet sich das Projekt? 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Für die Geothermie wird es einen Arbeitskreis geben, der das Projekt intensiv voranbringen 
wird sowie die Öffentlichkeit über den Stand informieren wird. 
 
 

14. Ein Anwohner aus dem Umfeld des Patchway-Angers weist darauf hin, dass ein Verkauf 
des Gemeindegrundstücks an Einzeleigentümer am Wohnbedarf der kommunalen Woh-
nungsfürsorge vorbei geht, wenn man sich den zuletzt ermittelten Wert von 800.000 € pro 
Atriumhaus ansieht. 
Die Gemeinde Gauting habe die Aufgabe bezahlbaren Wohnraum zu schaffen für Einheimi-
sche und auch einpendelnde Mitarbeiter der Daseinsfürsorge: Gemeindeangestellte, Polizei, 
Kindergarten- und Pflegepersonal, medizinisches Personal, Lehrer, usw. Die wenigen vor-
handenen Gemeindewohnungen und das Belegungsrecht reichen nicht aus! 
Die Gemeinde sollte selbst bauen und den Wohnraum im Bestand halten oder mindestens 
ein Genossenschaftsmodell ermöglichen, wobei aber der langfristige Einfluss der Gemeinde 
für die Belegung und soziale Bindung gesichert werden müsste. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Über die Verwendung des Gemeindegrundstückes hat der Gemeinderat in der Sitzung am 
22.03.2022 beraten und es stehen weitere Beratungen dazu an. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
15. Die Möglichkeit der Einrichtung einer Senioren-WG wird positiv gesehen als eine senioren-

gerechte Wohnform und Alternative zu Pflegeheimen. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.   

 
16. Der Bürgermeisterin und dem Gemeinderat wird für die ausführliche Information bei der Info-

veranstaltung sowie zum Fortgang der Planung gedankt sowie die Änderungen positiv be-
wertet. 
Ein Risiko wird hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens der Bewohner gesehen. 

 
Anmerkung der Verwaltung: 
Das Mobilitätskonzept soll das nicht mehr zukunftsfähige Mobilitätsverhalten verändern, dies 
fällt in diesem Quartier leichter als in einem Einfamilienhausquartier, wo jedes Haus zwei 
Stellplätze hat und eine shared-mobility fußläufig nicht erreichbar ist. Auch hinsichtlich stei-
gender Energiepreise wird darauf vertraut, dass eine Vielzahl von Bürgern umdenken will 
und wird. 
 
Die Mobilität gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Ein Mobilitätskonzept soll da-
her die Mobilität der Bewohnerinnen nicht einschränken, sondern eine Vielzahl an Mobilitäts-
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elementen anbieten. Dazu gehören eine verbesserte Infrastruktur für zweiradbasierte Fort-
bewegungsmittel, eine zukunftsfähige E-Ladeinfratsruktur und ein vielfältiges Angebot an 
Fahrzeugen zur gemeinschaftlichen Nutzung, also Car- und Bikesharing.  
 
Herausragende Eigenschaften bietet in diesem Zusammenhang das E-Lastenfahrrad, das 
aufgrund seines hohen Preises ein sehr beliebtes Sharing-Fahrzeug ist.  Es bietet sich an für 
den Transport von Kindern in den Kindergarten oder aber auch für die Einkäufe des tägli-
chen Bedarfes. Die Nähe zur Nahversorgungseinrichtung spielt hier eine wesentliche Rolle, 
den Alltag auch ohne den privaten PKW zu bewältigen.  
 
Grundsätzlich muss das gesamte Angebot an zukunftsfähiger Mobilität gut kommuniziert 
werden. Die neuen BewohnerInnen müssen weit vor ihrem Umzug wissen, welche alternati-
ven Möglichkeiten der Fortbewegung es gibt. Eine Lebensumbruchphase wie der Umzug in 
eine neue Wohnung führt dazu, dass sich die zukünftigen BewohnerInnen Gedanken über 
ihre eigene Mobilität machen. Letztlich kommt der ein oder andere Haushalt zu dem Schluss, 
dass er im zukünftigen Patchway-Areal auf den Zweitwagen verzichten kann.  
 
Zudem haben die Bauherren Verband Wohnen Starnberg und das Katholische Siedlungs-
werk mehrfach betont, dass in ihren Bestandsquartieren ein Stellplatzschlüssel von 0,8 auch 
ohne Mobilitätskonzept ausreichend ist.  
 
Insofern spiegeln die Stellplatzschlüssel vom 1,0 bzw. 0,8 den PKW-Stellplatzbedarf gut 
wieder. 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 

17. Eine Anliegerin bedankt sich ausdrücklich bei der Planerin Frau Skorka für die ausführlichen 
und informativen Ausführungen bei der Infoveranstaltung – ein vielversprechendes Projekt 
für Gauting und die Anlieger.  
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
In der Zeit vom 06.12.2021 bis zum 10.01.2022 wurden die Träger öffentlicher Belange (TöBs) im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum städtebaulichen Konzept 
angehört. 
So wie die meisten Bürger haben auch die meisten der TöBs nicht zwischen den beiden 
Plangebieten Nord und Süd unterschieden. Von vielen TöBs wurden auch nur allgemeine 
Hinweise, die bei jeder Bauleitplanung zu beachten sind, mitgeteilt. 
Sofern von TöBs zwischen den beiden Plangebieten unterschieden wurde, ist dies unten er-
kennbar (BP Nr. 189/GAUTING / BP Nr. 190/GAUTING).  

 
1. Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt 

„Wir regen ein gemeinsames Gespräch mit der Gemeinde(-verwaltung) und der Planerin an, 
um einen effizienten Weg zur Umsetzung der städtebaulichen Zielvorstellung festzulegen. 
 
Der vorliegende Entwurf enthält Festsetzungen, die im Vollzug für alle Seiten eine Menge 
(vermeidbarer) Arbeit bringen und schließlich nicht vollzogen werden können (18.400 m² GF; 
wie soll bei einem der letzten Gebäude berechnet werden, ob die GF bereits ausgeschöpft 
wurde?). 
 
Wir denken, es gibt, gerade bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gute Möglichkei-
ten, die Gebäude so festzusetzen, dass im Vollzug viele Probleme vermieden werden kön-
nen. 
1. Da sowohl der Durchführungsvertrag als auch der Vorhaben- und Erschließungsplan 
den vorgelegten Planunterlagen (Planzeichnung, Festsetzungen, Begründung) nicht beige-
fügt waren, kann hierzu keine Stellungnahme abgegeben. 
2. Die Satzungspräambel ist mit den entsprechenden Rechtsgrundlagen, welche dem 
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vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugrunde gelegt worden sind, zu ergänzen. 
3. Da sich in dem Geltungsbereich noch weitere Bebauungspläne (z.B. Nr. 35 und Nr. 
100) befinden, ist in einem Einleitungssatz klarzustellen, ob diese Bebauungspläne durch 
den vorliegenden Bebauungsplan ersetzt werden sollen. 
4. Auch wenn für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine gesetzliche Bindung 
an § 9 Abs. 1 BauGB und die BauNVO vorgeschrieben ist, empfehlen wir dennoch dringend, 
die Festsetzungen an den gesetzlichen Regelungen auszurichten, damit keine Rechtsfehler 
und Auslegungsdiskussionen im Vollzug auftreten. Insbesondere sind entsprechende Plan-
zeichen für die festgesetzte öffentliche Grünfläche zur Naherholung und der Grünordnung 
(Neupflanzung) darzustellen. 
 
Zusatz für den BP Nr. 189/GAUTING 

Die bisherigen Inhalte des Bebauungsplans sind zum Teil keine Festsetzungen, sondern le-
diglich Absichtserklärungen zu möglichen Inhalten. So sind z.B. die folgenden Punkte hier-
von betroffen: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13. 
Aufgrund der völlig unbestimmten Aussagen liegen keine verbindlichen Regelungen für die 
Ausnahme einer Satzung vor. Dies entspricht nicht dem Bestimmtheitsgrundsatz. Äußerun-
gen können nur dann getroffen werden, wenn die Gemeinde sich konkret positioniert hat. 
5. Die in der Festsetzung 2. genannten Bezeichnungen (z.B. „.. zuzügl. Anlagen in 
Spielbereichen“, „… Flächen für Gemeinschaftseinrichtungen…“) sowie „Ggf. Festlegungen 
zu technischen Dachaufbauten und Absturzsicherungen“ sind rechtlich zu unbestimmt und 
daher unzulässig.  
6. Die Festsetzung 3. zu überbaubaren Grundstücksflächen ist, soweit ersichtlich, noch 
nicht vollständig ausgearbeitet und in der vorliegenden Form auch rechtlich zu unbestimmt, 
so dass hierzu keine Stellungnahme abgegeben werden kann. 
Dasselbe betrifft auch die übrigen Festsetzungen, welche in der vorgelegten Form keine tie-
fergehende Prüfung erlauben.  
Ansonsten werden zu dieser Auslegung keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorge-
bracht.“ 
 
 
Anmerkungen der Verwaltung: 
In der Stellungnahme ist erkennbar, dass der Autor von den formalen und begründeten Er-
fordernissen an einen Bebauungsplanentwurf ausgeht. Im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung wurde jedoch ein Vorentwurf vorgelegt. Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange zu diesem wichtigen und vielschichtigen Projekt in Gauting wurde bewusst zu 
einem Zeitpunkt durchgeführt, bei welchem das städtebauliche Konzept als solches im Mit-
telpunkt der Überlegungen steht. Auf diese Weise sollen wichtige Hinweise der Beteiligten 
frühzeitig in die weitere Detaillierung der Planung einbezogen werden.  

 
In der weiteren baurechtlichen Umsetzung (Bebauungsplanentwurf) wird der in der frühzeiti-
gen Beteiligung bewusst knapp gefasste, geplante Festsetzungskatalog so weiterentwickelt, 
dass er zum einen die politisch abgestimmten Größen und Faktoren sichert und zum ande-
ren den rechtlichen Vorgaben zur Aufstellung von Bauleitplänen entspricht.  
 
Eine Vereinfachung der Festsetzungen ist auch im Sinn der Gemeinde und des Planungsbü-
ros. Um die abgestimmten, differenzierten Ziele verbindlich zu sichern, müssen hier jedoch 
z.T. verschiedene Festsetzungsmöglichkeiten geprüft und ggf. kombiniert werden.  
Im Fall des Bebauungsplans Nr. 189 wird von einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
abgesehen. Dieser ist z.B. im Fall des Miteigentümers dem Verband Wohnen nicht möglich, 
da hier eine Hochbauplanung erst zu einem Zeitpunkt vergeben werden kann, bei welchem 
das Baurecht schon gegeben ist.  
Für den nördlichen Teil wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan durchgeführt. 
 
Es ist der Gemeinde und dem Planungsbüro bewusst, dass es sich bei den Unterlagen zur 
frühzeitigen Beteiligung nicht um eine Plandarstellung entsprechend der formalen Vorgaben 
für einen Bebauungsplanentwurf handelt. Für eine frühzeitige Beteiligung (Vorentwurf) kön-
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nen jedoch auch städtebauliche Konzepte mit den entsprechenden Eckdaten herangezogen 
werden.  
 
Der aktuelle Planstand beruht auf einem längeren Planungsprozess, bei welchem das aus 
dem Wettbewerb hervorgegangene Konzept in einem Dialog zwischen der Bürgerschaft, den 
politischen Gruppierungen und den beteiligten Fachleuten und Wohnbauträgern weiterentwi-
ckelt und konkretisiert wurde. Bestimmte Vorgaben für die Planung haben sich aus diesem 
Prozess auch aus politischen Erwägungen heraus ergeben, so z.B. die Geschossflächen.  
 
Im Rahmen der Ausarbeitung des Entwurfs werden die genannten Punkte 2.bis 6. be-
achtet.  

 
2. Landratsamt Starnberg, Untere Naturschutzbehörde 

Keine Stellungnahme 
 

3. Landratsamt Starnberg, Untere Immissionsschutzbehörde 
Bodenschutz: 
Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Hinweise auf schäd-
liche Bodenveränderungen liegen derzeit nicht vor.  
Hinweis zum Bodenschutz: 
Sollten bei geplanten Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bo-
dens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, 
ist das Landratsamt Starnberg - Fachbereich Umweltschutz, unverzüglich zu unterrichten 
(Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der 
bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend den abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften 
ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und dem 
Landratsamt Starnberg – Fachbereich Umweltschutz auf Verlangen vorzulegen. 
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren beachtet. 

 
Immissionsschutz: 
BP Nr. 189/GAUTING 
Die Erschließung des Wohngebietes soll verteilt über die umliegenden Straßen erfolgen. Für 
die Unterbringung des ruhenden Verkehrs im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind 
insgesamt 4 Tiefgaragen vorgesehen. Unter Ziffer 5.11 der vorliegenden Arbeitsfassung 
wurde aufgeführt welche Punkte anhand einer schalltechnischen Untersuchung geprüft wer-
den sollen. Wie in der Stellungnahme zum Bebauungsplanvorentwurf Nr. 190/Gauting aus-
geführt sind auch für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 189/Gauting aus den 
ermittelten Emissionen die Immissionen für die maßgeblichen Immissionsorte zu berechnen 
und ggfs. erforderliche bauliche oder organisatorische Maßnahmen in die schalltechnische 
Untersuchung aufzunehmen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit von Belästigungen durch Blendung verur-
sacht durch die geplanten Tiefgaragenausfahrten insbesondere an der vorhandenen Bebau-
ung südlich der Pötschenerstraße aus immissionsschutzfachlicher Sicht nicht ausgeschlos-
sen werden können. Auf die tatsächliche bauliche Nutzung der evtl. betroffenen Gebäude ist 
in der Begründung einzugehen. 
 
BP Nr. 190/GAUTING 

Unter Ziffer 5.11 der „Arbeitsfassung“ wird aufgeführt, welche Punkte in Bezug auf den 
Lärmschutz untersucht werden. Ermittelt werden sollen u.a die Emissionen durch die Anliefe-
rung und die Lüftungstechnik des geplanten Supermarktes und der Tiefgaragenein- und -
ausfahrten. Die Untere Immissionsschutzbehörde geht davon aus, dass aus allen ermittelten 
Emissionen auch die an den schützenswerten Räumen relevanten Immissionen berechnet 
werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass als Ergebnis in der schalltechnischen Untersuchung die 
voraussichtlich erforderlichen baulichen und/oder organisatorischen Maßnahmen aufgeführt 
werden müssen. 
 



 Gemeinde  Gauting 
Seite 12 von 
24 

 

 

Seite 12 von 24 

Anmerkung der Verwaltung: 
Für das Plangebiet wurde ein Immissionsschutzgutachten beauftragt. Dieses kann allerdings 
erst vorgelegt werden, wenn Bebauungsplanentwürfe bzw. der Vorhabensplan vorliegen. 
Mit diesen Unterlagen wird die Untere Immissionsschutzbehörde erneut beteiligt. 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 

 
4. Landrastamt Starnberg, Untere Verkehrsbehörde 

Nach Durchsicht und Prüfung der Planunterlagen wird mitgeteilt, dass sich die „Untere Stra-
ßenverkehrsbehörde“ inhaltlich der Stellungnahme des „Staatlichen Bauamts Weilheim“ vom 
04.01.2022 anschließt. Darüber hinaus wird um eindeutige Festsetzung der Verkehrsflächen 
vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB und um Festlegung überschneidungsfreier Geltungsbereiche 
der einzelnen Bebauungsplanverfahren gebeten. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Anregung wird geprüft. 

 
5. Landratsamt Starnberg, Gesundheitsamt 

Soweit bekannt, befinden sich die betroffenen Flächen aktuell in keinem bestehenden oder 
geplanten Wasserschutzgebiet. 
Sämtliche Gebäude sind an die zentrale Wasserver- und Abwasserentsorgung anzuschlie-
ßen. 
Eine zentrale Müllversorgung ist sicherzustellen. 
Ferner ist eine ausreichende Bereitstellung von Löschwasser mit dem Wasserversorger ab-
zustimmen. 
Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 (Stand April 2004) beschreibt technische Maßnahmen zur 
Verminderung des Legionellenwachstums in Trinkwasser-Installationen (Planung, Errich-
tung, Betrieb und Sanierung). Im Rahmen von Umbaumaßnahmen oder Neu- und Erweite-
rungsbauten sind diese Vorgaben zu beachten. 
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren beachtet. 

 
6. Regierung von Oberbayern, Höhere Landesplanungsbehörde 

Dem Ziel 3.2 des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP), die vorhandenen Potenziale 
der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen, wird nachgekommen. 
Die vorliegende Planung steht den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 

7. Wasserwirtschaftsamt Weilheim 
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Anmerkung der Verwaltung: 
Da im Plangebiet Wasserscheiden, Hanglagen, Mulden o.ä. s.o. nicht vorhanden sind, wird 
eine Gefährdungslage bei Starkregen wie in anderen Ortsteilen nicht gesehen. Das Boden-
gutachten hat eine gute Sickerfähigkeit bestätigt. Ein weiteres hydrologisches Gutachten 
wird daher nicht beauftragt. 
Die Hinweise werden ansonsten berücksichtigt. 

 
8. Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Landsberg am Lech 

Keine Stellungnahme 
 

9. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich folgende Bodendenkmäler: 
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 Weitere allgemeine Hinweise wurden ergänzt. 
 
 Anmerkung der Verwaltung: 
 Die Hinweise werden berücksichtigt. 

  
 

10. Regionaler Planungsverband München 
Die Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes München teilte mit, dass zu o. g. 
Vorhaben keine regionalplanerischen Bedenken angemeldet werden. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
11. Staatliches Bauamt München 

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes: 

Das Staatliche Bauamt beabsichtigt die Ortsdurchfahrt der St 2349 gemeinsam mit der Ge-
meinde Gauting mittelfristig auszubauen. Hierzu gibt es noch keine abschließende Planung 
und keine Festlegungen hinsichtlich der Radwegführung. Von der Gemeinde wird in Ab-
stimmung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim und dem Landratsamt Starnberg eine Lö-
sung mit Fahrradschutzstreifen favorisiert. 
Die Gemeinde wird hierzu ihre Wünsche und Planungen weiter konkretisieren, damit der 
grundsätzliche Straßenquerschnitt festgelegt werden kann. 
Der Bereich um den Bebauungsplan 190 kann keine Insellösung darstellen und muss immer 
im Verhältnis mit der weiterführenden Staatstraße in Richtung Kreisverkehr und Bahnbrücke 
gesehen werden. 
 
Deshalb sind aus Sicht des Bauamts folgende Abstimmungen chronologisch erforderlich: 
1. Überplanung der Staatsstraße zwischen der Bahnbrücke und dem Kreisverkehr im 
Westen mit Festlegung des Querschnitts der Straße mit Fußgänger- und Fahrradfahrerfüh-
rung. Hier sind insbesondere auch die unterschiedlichen Höhenlagen der Geh- und Radwe-
ge zur Straße zu beachten. 
2. Aufgrund der zeitlichen Schiene und des evtl. späteren Ausbaus der kompletten 
Staatsstraße muss für die Umsetzungen der beiden Bebauungspläne 189 und 190 eine 
Übergangslösung besonders hinsichtlich der Lichtsignalanlage und des Geh- und Radwegs 
gefunden werden. Inwieweit die Bushaltestelle schon eingerichtet werden kann muss auch 
mit dem Landratsamt abgestimmt werden. 
Markierungen und Verkehrszeichen (mit Lichtsignalanlage) werden immer durch das Land-
ratsamt festgelegt. 
 
Für beide Fälle ist es notwendig, dass vor Rechtsverbindlichkeit des Bauleitplanes eine Ver-
einbarung für die Planung wie auch der Ausführung zwischen den 3 Beteiligten (Vorhaben-
träger, Gemeinde und Staatliches Bauamt) hinsichtlich der Zuständigkeiten und Kostenüber-
nahme abzuschließen ist. Hierzu ist eine detaillierte Planung erforderlich. 
 
Das Staatliche Bauamt steht dem Vorhaben positiv gegenüber, kann aber aktuell aufgrund 
der Haushaltslage keine Aussagen hinsichtlich der Finanzierung bzw. des Ausführungszeit-
raums des Ausbaus treffen. 
 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- 
oder Wasserschutzgebietsverordnungen) mit Angabe der Rechtsgrundlage sowie 
Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 
Erschließung 
Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte ist gemäß HBS (Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen) nachzuweisen, da durch das neu ausgewiesene Gebiet eine Ver-
kehrszunahme zu erwarten ist. 
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Die Zufahrten aus dem Planungsgebiet müssen so gestaltet werden, dass ein Vorwärtsein-
fahren in die St 2349 möglich ist. Hierzu sind speziell für die Anlieferungszone des Super-
marktes die Schleppkurven für das größtmögliche Fahrzeug nachzuweisen. Die Zufahrten 
sind ausreichend zu befestigen und mit einem bituminösen oder gleichwertigen Belag zu 
versehen. Der Straße und ihren Nebenanlagen dürfen keine Abwässer sowie Dach- und 
Niederschlagswässer aus den Grundstücken zugeführt werden. (Art. 19 BayStrWG unter Be-
rücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs i. V. m. den Zufahrtenrichtlinien). 
Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand 
geschaffen wird, ist hierzu von der Kommune die wasserrechtliche Genehmigung der unte-
ren Wasserbehörde einzuholen. 
Es existiert in diesem Bereich ein funktionierendes Entwässerungssystem für das Oberflä-
chenwasser. Im Straßengrundstück sind keine Veränderungen mit negativen Auswirkungen 
auf die Entwässerung der Staatsstraße erlaubt. 
 
Negative Auswirkungen durch die Bebauung und die Anlage von Zufahrten (speziell Tiefga-
ragenzufahrten) auf die Entwässerung der Straße, insbesondere auf den Abfluss von Nie-
derschlagswasser von der Straße auf das Grundstück, sind durch planerische und / oder 
bauliche Maßnahmen zu verhindern. 
 
Der Straßenbaulastträger der Staatsstraße trägt keinerlei Kosten, die im Zusammenhang mit 
der Erschließung des Planungsgebietes und eventuell notwendigen baulichen Änderungen 
im Einmündungsbereich stehen. Ansonsten wird auf den Punkt 2.3 verwiesen. 
 
Die Anbindung / Zufahrten an die Staatsstraße muss noch vor Eröffnung der Hochbauten 
planungsgemäß ausgebaut und auf eine Länge von mind. 5,0m - gemessen vom befestigten 
Fahrbahnrand der o. g. Straße - mit einem Asphaltbelag oder gleichwertigen Belag versehen 
werden (§1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. §3 Abs. 1 FStrG bzw. Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). 
Die Eckausrundungen der Einmündung müssen so ausgebildet sein, dass sie von den größ-
ten nach der StVO zugelassenen Fahrzeugen ohne / mit Benutzung der Gegenfahrbahn und 
der Seitenräume befahren werden können. Die entsprechende Schleppkurve nach dem Re-
gelwerk „Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von 
Verkehrsflächen“ ist einzuhalten (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 1 FStrG bzw. Art. 
9 Abs. 1 BayStrWG). 
 
Sichtflächen 

 
Das Sichtfeld auf den Straßenverkehr an der Einmündung der (E) in die (E) ist gemäß RASt 
mit der Seitenlänge I = 70 m (50km/h) in Achse der übergeordneten Straße und einem 3,0 
m-Abstand vom Fahrbahnrand in der untergeordneten Straße/Zufahrt] freizuhalten. 
 

 
Das Sichtdreieck ist in dem Bauleitplan planerisch und textlich festzuhalten und in den Gel-
tungsbereich des Bauleitplanes zu übernehmen (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG bzw. § 11 Abs. 2 
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FStrG i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, unter Be-
rücksichtigung der RAL / RASt). 
 
Das Sichtfeld auf bevorrechtigte Radfahrer eines evtl. straßenbegleitenden Rad-weges an 
den Einmündungen ist mit der Seitenlänge IR = 30,0 m in der Radwegach-se und einem 3,0 
m-Abstand von der Achse des Radweges bzw. 5,0 m-Abstand vom Fahrbahnrand in der un-
tergeordneten Straße/Zufahrt freizuhalten. 
 

 
 
Das Sichtdreieck ist in dem Bauleitplan planerisch und textlich festzuhalten und in den Gel-
tungsbereich des Bauleitplanes zu übernehmen (Art. 29 Abs. 2 BayStrWG bzw. § 11 Abs. 2 
FStrG i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-kehrs, unter Be-
rücksichtigung der RAL / RASt). 
 
Zur Freihaltung der Sichtflächen ist folgender Text in die Satzung zum Bebauungsplan auf-
zunehmen: 
”Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichtflächen dürfen außer Zäunen neue 
Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und 
Zäune sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene erhe-
ben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze er-
richtet und Gegenstände gelagert oder hinter stellt werden, die diese Höhe überschreiten. 
Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen 
sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.” 
Geh- und Radwege 

Siehe Punkt 2.3 
 
Sonstiges 

Der Straßenbaulastträger kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Einwir-
kung von Spritzwasser, Oberflächenwasser und Tausalz entstehen. 
Eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße ist durch entsprechende Einrich-
tungen zu vermeiden. 
 
 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. 
Rechtsgrundlage 

  
Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Evtl. erforderliche Lärm-
schutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. Staatsstraße über-
nommen. (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
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Anmerkungen der Verwaltung: 

 Die Knotenpunkte und die Veränderung der Verkehrsmengen wurden im Verkehrs-
gutachten untersucht  

 Die Anregungen zur Entwässerung der Straße, der Höhenlage der Rad-und Fußwe-
ge, den Ein- und Ausfahrten aus dem Gebiet, den Schleppkurven im Bereich der An-
lieferung und den Sichtdreiecken betreffen insbesondere den Bebauungsplan Nr. 
190. Für den Bebauungsplan Nr. 189 ist die Ein- und Ausfahrt östlich der Bebauung 
im Bereich Nord (190), Flurnrn. 464/10 und 464/8 relevant. 

 Die erforderlichen Schleppkurven und Sichtdreiecke werden in der weitern Planung 
geprüft und dargestellt. Der Text zu den Sichtflächen wird als Festsetzung aufge-
nommen. 

 
12. Würmtal-Zweckverband, Abteilung Wasserversorgung 

Zu dem vorgelegten Bebauungsplan bestehen keine Einwendungen. 
Das Gebiet ist bereits voll erschlossen. Die Versorgungsleitungen sind verlegt. Das Hydran-
tennetz entspricht dem DVGW-Arbeitsblatt W 405. Die Versorgung mit Trink- und Löschwas-
ser (Grundschutz) ist sichergestellt. 

 Wasserschutzgebiete des Verbandes werden nicht berührt. 
Bei Neupflanzung von Bäumen bitten wir, zwischen Wasserleitung (Versorgungsleitungen 
und Anschlussleitungen) und Stammachse einen horizontalen Abstand von 2,50m einzuhal-
ten. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir Schutzmaßnahmen nach dem DVGW-
Arbeitsblatt GW 125 herzustellen. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 

 
13. Würmtal-Zweckverband, Abteilung Abwasserbeseitigung 

BP Nr. 189/GAUTING: 

Der Planentwurf sieht eine gesamtkonzeptionelle Bebauung vor. Aus diesem sind jedoch die 
zukünftigen Eigentums- und Nutzungsverhältnisse nicht ersichtlich. Diese sind jedoch für ei-
ne Prüfung der Erschließung mit Schmutzwasserkanälen zwingend erforderlich. 
Insoweit kann zum derzeitigen Planungsstand die Schmutzwasserbeseitigung nicht in Aus-
sicht gestellt werden. Für eine erneute Prüfung sind zwingend Angaben zu den geplanten öf-
fentlichen Straßen- und Wegeflächen sowie zu den zukünftigen Eigentumsverhältnissen vor-
zulegen. 
BP Nr. 190/GAUTING: 

Das vorhandene Gebäude wird über mehrere Grundstücksanschlussleitungen in den 
Schmutzwasserkanal in der Ammerseestraße eingeleitet. Diese bestehenden Anschlusslei-
tungen sind auch bei der geplanten Neubebauung weiter zu verwenden. 
Die Niederschlagswasserbeseitigung soll entsprechend Ziff. 5.10 der Begründung zum Plan-
entwurf über eine ortsnahe Versickerung in den Untergrund erfolgen. 
Durch die geplanten Festsetzungen ist eine Erhöhung des Schmutzwasseraufkommens zu 
erwarten. Die hierfür erforderlichen Abwassereinheiten werden für das der Gemeinde Gau-
ting zur Verfügung stehende Abwasserkontingent vorgemerkt. Unter den vorliegenden Rah-
men Bedingungen kann die Schmutzwasserbeseitigung in Aussicht gestellt werden. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Im weiteren Bauleitplanverfahren wird der Bebauungsplanentwurf den gewünschten Anfor-
derungen entsprechen. Der Würmtal-Zweckverband, Abteilung Abwasserbeseitigung wird 
erneut am Verfahren beteiligt. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 

 
14. Deutsche Telekom Technik GmbH 

Es wurde ein Lageplan mit im Umfeld vorhandenen Leitungen übersandt sowie allgemeine 
Hinweise. 

 Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
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15. Abfallwirtschaftsverband Starnberg 
Um eine ordnungsgemäße und dauerhafte Abfallentsorgung durch dreiachsige Abfallsam-
melfahrzeuge auf den neuen Straßen zu gewährleisten, wird gebeten nachfolgende Anmer-
kungen im Weiteren zu berücksichtigen. 
 
•       Als Anliegerstraßen ohne Begegnungsverkehr bei geraden Straßenverlauf muss eine 
Mindestbreite von 3,55 m; mit Begegnungsverkehr eine Mindestbreite von 4,75 m aufweisen 
(Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Ab-
fällen, BGI 5104). 
•       Die Straßen sind so zu gestalten, dass in den Kurvenbereichen die Schleppkurven von 
Dreiachsfahrzeugen berücksichtigt werden. 
•       Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass eine lichte Durchfahrtshöhe von 4 m zzgl. Si-
cherheitsabstand eingehalten wird. Dächer, Baumäste, Straßenlaternen usw. dürfen nicht in 
das Lichtraumprofil ragen (Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege 
für die Sammlung von Abfällen, BGI 5104). 
•       Weiterhin weisen wir darauf hin, dass bei geplanten Straßen darauf zu achten ist, dass 
sowohl Belag als auch Straßengrund Lasten von dreiachsigen, befüllten Sammelfahrzeugen 
aufnehmen können müssen (Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwe-
ge für die Sammlung von Abfällen, BGI 5104). 
•       Die Bereitstellung aller Behälter im Holsystem muss am nächsten befahrbaren öffentli-
chen Verkehrsraum erfolgen (vgl. § 13 a Abs. 4 Pkt. 6 Abfallwirtschaftssatzung). 
 
Des Weiteren steht im süd-östlichen Bereich des Bebauungsplans Nr.189 an der Pötschen-
straße ein Altkleider-Container des AWISTA-Starnberg. 
Mit den Planungen und dem Bau müsste dieser versetzt werden. Als öffentlich-rechtlicher 
Entsorgungsträger wollen wir unseren Auftrag einer flächendeckenden und bürgernahen Ab-
gabemöglichkeit für Alttextilien gerecht werden. Daher wird angeregt, einen alternativen 
Standort für den Altkleidercontainer in oder an der beplanten Fläche zu prüfen. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Anregungen werden berücksichtigt. 
 

16. Stadtwerke München Services GmbH 
Es wurden Bestandspläne des vorhandenen Gasnetzes und allgemeine Hinweise überreicht. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

 
17. Kreisbrandinspektion Starnberg 
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Anmerkung der Verwaltung: 
Ggf. notwendige 2. Rettungswege /Treppen) sollten frühzeitig in die Planung einbezogen 
werden, um städtebaulich und optisch nicht vertretbare Fluchttreppenhäuser zu vermeiden. 
Bei den Hinweisen handelt es sich wahrscheinlich um allgemein gültige Hinweise für Bau-
leitplanverfahren auch in Bezug auf die Wendeanlagen. In der städtebaulichen Begründung 
ist eine Anlage zur Erschließungsschleife für Rettungsfahrzeuge (und Müllfahrzeuge) enthal-
ten. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 

 
18. Bayernwerk AG 

Es wurden Bestandspläne des Stromnetzes und allgemeine Hinweise übersandt. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

 
19. E.ON. Bayern AG 

Es wurden Bestandspläne des Stromnetzes und allgemeine Hinweise übersandt. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
 

20. Bayernnets GmbH 
Im Geltungsbereich liegen keine Anlagen der bayernnets GmbH. Aktuelle Planungen werden 
ebenfalls nicht berührt. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

 
21. Gemeinde Gilching 

Die Gemeinde Gilching bedankt sich für die frühzeitige Nachbarbeteiligung.  
Belange der Gemeinde Gilching sind nicht betroffen. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
 

22. Gemeinde Weßling 
Die Gemeinde Weßling hat keine Einwände, Bedenken, Hinweise oder Anregungen vorzu-
bringen. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren Berücksichtigt. 
 

23. Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern 
Aus Sicht der IHK für München und Oberbayern ergeben sich aufgrund der vorliegenden 
baulichen Strukturen und wirtschaftlichen Gegebenheiten keine Anregungen oder Bedenken 
gegen die vorgelegten Planungen. 
Ferner wird angeregt, dass der Verlust an gewerblichen Bauflächen im Rahmen der strategi-
schen Siedlungsentwicklung der Kommune ausgeglichen werden sollte. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Gemeinde Gauting entwickelt in weiteren Bebauungsplänen neue Gewerbeflächen. 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 

24. Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Es wurden Bestandspläne überreicht und folgender Hinweis gegeben: 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren 
Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unse-
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re Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und 
vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

 
25. Polizeiinspektion Gauting 

Nach Inaugenscheinnahme der vorgelegten Pläne und dem Umstand, dass noch keine end-
gültige Entscheidung hinsichtlich des Ausbaus der Ammerseestraße im Rahmen der Sanie-
rung vorliegt, können wir noch keine vollumfängliche Stellungnahme abgeben. Gemäß unse-
rem letzten Kenntnisstand sollen beidseitig Gehwege geschaffen werden und der Radver-
kehr mit beidseitigen Schutzstreifen geführt werden. Hier ist evtl. eine Nachfrage beim StBA 
Weilheim bzw. der Unteren Straßenverkehrsbehörde im LRA Starnberg zielführend. 
Wir stellen zum jetzigen Zeitpunkt anhand der örtlichen Gegebenheiten und den vorgelegten 
Plänen fest, dass die westliche Zufahrt für Kfz zum Gebäudekomplex (blau im Plan) zwei-
felsohne problembehaftet ist. Es geht aus dem Plan zwar nicht hervor, ob es sich um eine 
Zufahrt und zugleich Ausfahrt der Tiefgarage handelt, dies ist jedoch anzunehmen. 
 
Während Fahrzeuge, welche in ortsauswärtiger Richtung die Ammerseestraße befahren, 
beim Linksabbiegen in die Patchwayanger-Supermarkt-TG möglicherweise noch ausrei-
chende Sichtweiten hinsichtlich des zu beachtenden Gegenverkehrs haben, trifft dies auf 
aus der TG nach links Einbiegende gar nicht mehr zu. Wer die TG in der westlichen Ausfahrt 
verlässt und nach links in die Ammerseestraße (Ri. Ortsauswärts) einbiegen möchte, hat al-
ler Wahrscheinlichkeit keinerlei ausreichende Sichtweiten. Derjenige hat gleich mehrere Fak-
toren zu berücksichtigen: 
 
• Fahrverkehr (Fahrbahn) ortsauswärts ist zu beobachten (kein Problem) 
• Fahrverkehr (Fahrbahn) ortseinwärts ist nur knapp zu beobachten (Problem) 
• Fahrverkehr Fahrrad (Schutzstreifen Fahrbahn / ggf. gemeinsamer Geh-/Radweg?) 
ist wahrscheinlich auch nur knapp zu beobachten (Problem) – mit Geisterradlern, insbeson-
dere Kindern, muss gerechnet werden (Problem) 
• Fahrverkehr in bzw. aus der Gartenpromenade (evtl. Problem) könnte auch noch die 
Gesamtsituation beeinflussen 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Punkte kommen wir zu dem Schluss, dass drin-
gender Handlungsbedarf darin gesehen wird, diese Unfallgefahrenquelle gar nicht erst zu 
schaffen. Der ohnehin oft überforderte Verkehrsteilnehmer soll nicht noch beim Ausfahren 
aus einer Tiefgarage mit den vorgenannten (jetzt noch vermeidbaren) Faktoren konfrontiert 
werden. Unfälle sind hier zweifelsohne vorprogrammiert – Gefahrensituationen ohnehin. 
 
Sicherlich bietet es sich im vorliegenden Fall an, die untere Straßenverkehrsbehörde im LRA 
Starnberg sowie das StBA Weilheim als Straßenbaulastträger als tangierte Behörden in das 
Verfahren miteinzubeziehen. 
 
Aus polizeilicher Sicht ist aus Verkehrssicherheitsgründen die westliche geplante Zufahrt, 
zumindest in der Ausfahrtsfunktion (Beschilderung mit einem Rechtspfeil wird keine Beach-
tung finden), klar abzulehnen. 
 
Hinsichtlich der möglichen Beschilderungen von umliegenden Straßen mit Z325 (Verkehrs-
beruhigter Bereich) haben wir ja bereits unsere Haltung ausreichend dargelegt. Die Sinnhaf-
tigkeit und möglichen Folgen einer derartigen Beschilderung sehen wir kritisch, jedoch nicht 
an allen Stellen als nicht umsetzbar. Es sollte ein solider Abwägungsprozess geführt werden, 
um nicht im Nachgang ein Nachsehen zu haben. 
 
Anmerkung der Verwaltung: 
Die Verkehrsplanung wurde aufgrund des Verkehrsgutachtens und Planentwürfen von 
OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG erstellt und vom Gemeinderat beschlossen. 
Die Verkehrssituation in der Ammerseestraße wird innerhalb des weiteren Planungsverfah-
rens mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim abgestimmt. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Bauausschuss nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage der Verwaltung Ö 0356 vom 

28.03.2022. 
 

2. Der Bauausschuss beschließt über die Behandlung der Anregungen der Bürger und Träger 
öffentlicher Belange während der frühzeitigen Beteiligung zum städtebaulichen Konzept der 
Bebauungspläne Nrn. 189 + 190/GAUTING „Am Patchway-Anger“ Nord und Süd wie in der 
Beschlussvorlage dargestellt. Die Beschlussvorlage wird insofern Bestandteil des Beschlus-
ses. 

 
3. Der Bauausschuss beauftragt die Verwaltung auf der Basis des vorliegenden städtebauli-

chen Konzeptes der Bebauungspläne Nrn. 189 + 190/GAUTING „Am Patchway-Anger“ Nord 
und Süd und der Behandlung der Anregungen mit der Erarbeitung eines Entwurfes für den 
Bebauungsplan Nr. 189/GAUTING „Am Patchway-Anger Süd“ sowie die anschließende öf-
fentliche Beteiligung und Auslegung. 

 
4. Der Bauausschuss beauftragt die Verwaltung für den Bebauungsplan Nr. 190/GAUTING „Am 

Patchway-Ange Nord“ mit der Erarbeitung des Vorhaben- und Erschließungsplans mit dem 
Architetkurbüro H2R und dem Investor Ten Brinke. 
Dieser Bebauungsplan samt Vorhaben- und Erschließungsplan ist dem Bauausschuss zur 
Billigung vorzulegen. 

 
 
Gauting, 31.03.2022 
 
 
 
 

Unterschrift 
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